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Gesetz 
vom 10. Dezember 2008 

über die Vermittlung von und den Handel mit 
nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, 

doppelt verwendbaren Gütern und 
besonderen militärischen Gütern  

(Kernenergie-Güterkontroll-Gesetz; KGG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Zweck 

Dieses Gesetz bezweckt, insbesondere durch die Kontrolle der Ver-
mittlung von nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen und doppelt ver-
wendbaren Gütern sowie besonderen militärischen Gütern die internatio-
nalen Verpflichtungen des Fürstentums Liechtenstein zu erfüllen. 

Art. 2 

Geltungsbereich 

1) Diesem Gesetz unterstehen: 
a) die Vermittlung von nuklearen Gütern und radioaktiven Abfällen; 
 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 90/2008 
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b) die Vermittlung von doppelt verwendbaren Gütern und besonderen 
militärischen Gütern, die Gegenstand internationaler Abkommen sind; 

c) der Handel mit nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt 
verwendbaren Gütern sowie besonderen militärischen Gütern von 
Liechtenstein aus ausserhalb des liechtensteinisch-schweizerischen 
Zollgebietes. 

2) Die Regierung kann vom Geltungsbereich dieses Gesetzes aus-
nehmen: 
a) nukleare Güter, die nicht der Nutzung der Kernenergie dienen; 
b) nukleare Güter und radioaktive Abfälle mit geringer Strahlenwirkung. 

3) Die Regierung bestimmt, welche doppelt verwendbaren Güter und 
welche besonderen militärischen Güter, die Gegenstand völkerrechtlich 
nicht verbindlicher internationaler Kontrollmassnahmen sind, diesem 
Gesetz unterstellt werden. 

4) Soweit die Herstellung, der Handel oder die Ein-, Aus- und Durch-
fuhr von nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen und doppelt verwend-
baren Gütern sowie besonderen militärischen Gütern betroffen sind, 
gelangen die aufgrund des Zollvertrages in Liechtenstein anwendbaren 
schweizerischen Rechtsvorschriften, insbesondere die schweizerische 
Kernenergie- und Güterkontrollgesetzgebung, zur Anwendung. 

Art. 3 

Begriffe und Bezeichnungen 

1) In diesem Gesetz bedeuten: 
a) "Güter": Waren, Technologie und Software; 
b) "besondere militärische Güter": Güter, die für militärische Zwecke 

konzipiert oder abgeändert worden sind, die aber weder Waffen, 
Munition, Sprengmittel noch sonstige Kampf- oder Gefechtsfüh-
rungsmittel sind, sowie militärische Trainingsflugzeuge mit Aufhän-
gepunkten; 

c) "doppelt verwendbare Güter": Güter, die sowohl für zivile als auch 
für militärische Zwecke verwendet werden können; 

d) "Handel": jedes gewerbsmässige Anbieten, Erwerben oder Weiterge-
ben von nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt verwend-
baren Gütern und besonderen militärischen Gütern; 

e) "Kernmaterialien": Stoffe, die zur Energiegewinnung mittels Kern-
spaltungsprozessen benutzt werden können; 
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f) "nukleare Güter": 
1. Kernmaterialien, 
2. Materialien und Ausrüstungen, die zur Nutzung der Kernenergie 

bestimmt sind oder benötigt werden, 
3. Technologie, die zur Entwicklung, Herstellung und Anwendung 

von Gütern nach den Ziff. 1 und 2 erforderlich ist; 
g) "radioaktive Abfälle": radioaktive Stoffe oder radioaktiv kontaminierte 

Materialien, die nicht weiter verwendet werden; 
h) "Technologie": Informationen für die Entwicklung, Herstellung oder 

Verwendung eines Gutes, die weder allgemein zugänglich sind noch 
der wissenschaftlichen Grundlagenforschung dienen; 

i) "Vermittlung": 
1. die Schaffung von wesentlichen Voraussetzungen für den Ab-

schluss von Verträgen betreffend die Herstellung, das Anbieten, 
Erwerben oder Weitergeben von nuklearen Gütern, radioaktiven 
Abfällen, doppelt verwendbaren Gütern und besonderen militäri-
schen Gütern, ungeachtet des Ortes, wo sich diese befinden, 

2. der Abschluss solcher Verträge, wenn die Leistung durch Dritte 
erbracht werden soll. 

2) Die in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen gelten 
für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. 

II. Nukleare Güter und radioaktive Abfälle 

Art. 4 

Bewilligungspflichten 

1) Wer Kernmaterialien vermittelt oder von Liechtenstein aus ausser-
halb des liechtensteinisch-schweizerischen Zollgebietes mit Kernmateria-
lien handelt, braucht eine Bewilligung der Regierung. 

2) Die Regierung kann die Bewilligungspflicht einführen für: 
a) die Vermittlung von Materialien und Ausrüstungen, die für die Nut-

zung der Kernenergie bestimmt sind oder benötigt werden, und den 
Handel mit diesen von Liechtenstein aus ausserhalb des liechtenstei-
nisch-schweizerischen Zollgebietes; 

b) die Vermittlung von Technologie im Sinne von Art. 3 Bst. f Ziff. 3; 
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c) die Vermittlung von radioaktiven Abfällen oder den Handel mit die-
sen von Liechtenstein aus ausserhalb des liechtensteinisch-schweizeri-
schen Zollgebietes. 

3) Die Bewilligung wird befristet und ist nicht übertragbar. 

4) Die Regierung regelt das Bewilligungsverfahren mit Verordnung. 

Art. 5 

Bewilligungsvoraussetzungen 

Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a) der Schutz von Mensch und Umwelt und die nukleare Sicherheit und 

Sicherung gewährleistet sind; 
b) keine Gründe der Nichtverbreitung von Kernwaffen, insbesondere 

völkerrechtlich nicht verbindliche internationale Kontrollmassnahmen, 
die von Liechtenstein unterstützt werden, entgegenstehen; 

c) keine entsprechenden Zwangsmassnahmen nach dem Gesetz über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen erlassen worden sind; 

d) keine völkerrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen und die äussere 
Sicherheit Liechtensteins nicht berührt wird; und 

e) die verantwortlichen Personen die erforderliche Sachkunde haben. 

Art. 6 

Entzug und Erlöschen von Bewilligungen 

1) Die Regierung entzieht die Bewilligung, wenn: 
a) die Voraussetzungen für die Erteilung nicht oder nicht mehr erfüllt 

sind; 
b) der Bewilligungsinhaber eine Auflage oder eine verfügte Massnahme 

trotz Mahnung nicht erfüllt. 

2) Die Bewilligung erlischt, wenn: 
a) die in der Bewilligung gesetzte Frist abläuft; 
b) der Bewilligungsinhaber gegenüber der Regierung den Verzicht er-

klärt. 



5 

Art. 7 

Massnahmen im Einzelfall und gegenüber einzelnen 
Bestimmungsländern, Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 

1) Unabhängig davon, ob eine Bewilligungspflicht besteht, kann die 
Regierung die Vermittlung von nuklearen Gütern und radioaktiven Ab-
fällen im Einzelfall verbieten oder mit Bedingungen oder Auflagen verse-
hen, wenn dies im Interesse der Nichtverbreitung von Kernwaffen gebo-
ten ist. 

2) Zur Durchführung von internationalen Abkommen kann die Re-
gierung mit Verordnung vorsehen, dass für einzelne Bestimmungsländer 
oder eine Gruppe von Ländern keine Bewilligungen erteilt werden. 

3) Die Regierung kann mit Verordnung Erleichterungen und Aus-
nahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen, insbesondere für Liefe-
rungen in Länder, die Vertragsparteien von internationalen Abkommen 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sind oder die sich an von 
Liechtenstein unterstützten Kontrollmassnahmen beteiligen. 

III. Doppelt verwendbare Güter und besondere 
militärische Güter 

Art. 8 

Durchführung von internationalen Abkommen 

Zur Durchführung von internationalen Abkommen kann die Regie-
rung: 
a) Bewilligungs- und Meldepflichten einführen sowie Überwachungs-

massnahmen anordnen für: 
1. die Forschung, Entwicklung, Lagerung, Weitergabe und Verwen-

dung von doppelt verwendbaren Gütern und besonderen militäri-
schen Gütern; 

2. die Vermittlung von doppelt verwendbaren Gütern und besonde-
ren militärischen Gütern; 

3. den Handel mit doppelt verwendbaren Gütern und besonderen 
militärischen Gütern von Liechtenstein aus ausserhalb des liech-
tensteinisch-schweizerischen Zollgebietes; 

b) Vorschriften über Inspektionen erlassen. 
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Art. 9 

Unterstützung anderer internationaler Kontrollmassnahmen 

Zur Unterstützung internationaler Kontrollmassnahmen, die völker-
rechtlich nicht verbindlich sind, kann die Regierung, sofern diese Mass-
nahmen auch von den wichtigsten Handelspartnern Liechtensteins unter-
stützt werden, für die Vermittlung von Gütern: 
a) Bewilligungs- und Meldepflichten einführen; 
b) Überwachungsmassnahmen anordnen. 

Art. 10 

Verweigerung von Bewilligungen 

1) Die Erteilung von Bewilligungen ist ausgeschlossen, wenn: 
a) die beantragte Tätigkeit internationalen Abkommen widerspricht; 
b) die beantragte Tätigkeit völkerrechtlich nicht verbindlichen internatio-

nalen Kontrollmassnahmen widerspricht, die von Liechtenstein un-
terstützt werden; 

c) entsprechende Zwangsmassnahmen nach dem Gesetz über die Durch-
setzung internationaler Sanktionen erlassen worden sind. 

2) Bewilligungen werden zudem verweigert, wenn Grund zur An-
nahme besteht, dass mit der beantragten Tätigkeit terroristische Kreise 
oder das organisierte Verbrechen unterstützt würden. 

3) Bewilligungen für besondere militärische Güter werden zudem ver-
weigert, wenn die Vereinten Nationen oder Staaten, die sich zusammen 
mit Liechtenstein an internationalen Exportkontrollmassnahmen beteili-
gen, die Ausfuhr solcher Güter verbieten und wenn sich an diesen Ver-
boten die wichtigsten Handelspartner Liechtensteins beteiligen. 

Art. 11 

Widerruf von Bewilligungen 

1) Bewilligungen werden widerrufen, wenn sich nach ihrer Erteilung 
die Verhältnisse so geändert haben, dass die Voraussetzungen für die 
Verweigerung nach Art. 10 erfüllt sind. 

2) Bewilligungen können widerrufen werden, wenn die daran ge-
knüpften Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten werden. 
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Art. 12 

Massnahmen gegenüber einzelnen Bestimmungsländern 

1) Zur Durchführung von internationalen Abkommen kann die Re-
gierung mit Verordnung vorsehen, dass für einzelne Bestimmungsländer 
keine Bewilligungen erteilt werden. 

2) Die Regierung kann für einzelne Bestimmungsländer Erleichterun-
gen oder Ausnahmen von den Kontrollmassnahmen mit Verordnung vor-
sehen, insbesondere für: 
a) Vertragsparteien internationaler Abkommen; oder 
b) Länder, die sich an den völkerrechtlich nicht verbindlichen Kontroll-

massnahmen beteiligen, die von Liechtenstein unterstützt werden. 

IV. Organisation und Durchführung 

Art. 13 

Vollzugsbehörde 

1) Der Vollzug dieses Gesetzes obliegt der Regierung. 

2) Sie kann mit Verordnung den Vollzug dieses Gesetzes unter Vor-
behalt des Rechtszuges an die Kollegialregierung an eine Amtsstelle über-
tragen. 

Art. 14 

Auskunftspflicht 

Soweit es der Vollzug dieses Gesetzes oder der dazu erlassenen Ver-
ordnungen erfordert, sind den zuständigen Vollzugsorganen die Aus-
künfte zu erteilen und die Unterlagen einzureichen, die für eine umfas-
sende Beurteilung und Kontrolle erforderlich sind. 
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Art. 15 

Befugnisse der zuständigen Vollzugsorgane 

1) Die zuständigen Vollzugsorgane sind befugt, die Geschäftsräume 
der auskunftspflichtigen Personen ohne Voranmeldung zu betreten und 
zu besichtigen sowie die einschlägigen Unterlagen einzusehen. Sie stellen 
belastendes Material sicher. Sie können die Landespolizei beiziehen. 

2) Zur Durchsetzung der in Abs. 1 erwähnten Befugnisse haben die 
zuständigen Vollzugsorgane Antrag beim Landgericht zu stellen. Die Straf-
prozessordnung ist analog anwendbar. 

3) Die zuständigen Vollzugsorgane sowie von ihnen beigezogene 
Dritte unterstehen dem Amtsgeheimnis. 

Art. 16 

Datenbearbeitung 

1) Die zuständigen Vollzugsorgane dürfen Daten bearbeiten, soweit 
dies für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verord-
nungen erforderlich ist. 

2) Besonders schützenswerte Daten dürfen sie nur bearbeiten, wenn 
diese verwaltungs- oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen 
betreffen oder zur Behandlung des Einzelfalls unentbehrlich sind. 

Art. 17 

Gebühren 

1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz, insbesondere für die Er-
teilung von Bewilligungen, werden Gebühren erhoben. 

2) Die Regierung legt die Höhe der Gebühren mit Verordnung fest. 
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V. Rechtsschutz 

Art. 18 

Beschwerde 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regierung kann bin-
nen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 
erhoben werden. 

2) Im Übrigen finden auf das Verfahren die Bestimmungen des Ge-
setzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung. 

VI. Zusammenarbeit 

Art. 19 

Zusammenarbeit im Inland 

Die liechtensteinischen Behörden, insbesondere die Gerichte, die 
Staatsanwaltschaft, die FMA, die FIU und die Landespolizei, sind ver-
pflichtet, einander alle für den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu 
erlassenen Verordnungen notwendigen Daten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Personendaten, bekannt zu geben und Unterlagen zu 
übermitteln. 

Art. 20 

Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und den Vereinten 
Nationen 

1) Die zuständigen Vollzugsorgane können mit den zuständigen aus-
ländischen Behörden sowie mit den Vereinten Nationen zusammenarbei-
ten und die Erhebungen koordinieren, soweit: 
a) dies zum Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verord-

nungen, entsprechender ausländischer Vorschriften oder solcher der 
Vereinten Nationen erforderlich ist; und 
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b) die ausländischen Behörden oder die Vereinten Nationen an das Amts-
geheimnis oder an eine entsprechende Verschwiegenheitspflicht ge-
bunden sind und in ihrem Bereich den Schutz vor Wirtschaftsspionage 
garantieren. 

2) Sie können ausländische Behörden und die Vereinten Nationen 
namentlich um Bekanntgabe der erforderlichen Daten ersuchen. Zu deren 
Erlangung können sie ihnen Daten, einschliesslich besonders schützens-
werter Daten, bekannt geben, namentlich über: 
a) Beschaffenheit, Menge, Bestimmungs- und Verwendungsort, Verwen-

dungszweck sowie Empfänger von nuklearen Gütern, radioaktiven Ab-
fällen, doppelt verwendbaren Gütern und besonderen militärischen 
Gütern; 

b) Personen, die an der Herstellung, Lieferung oder Vermittlung von 
nuklearen Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt verwendbaren Gü-
tern und besonderen militärischen Gütern beteiligt sind; 

c) die finanzielle Abwicklung des Geschäfts und daran beteiligte Personen. 

3) Die zuständigen Vollzugsorgane können die Daten nach Abs. 2 
von sich aus oder auf Ersuchen des ausländischen Staates bekannt geben, 
wenn der betreffende Staat: 
a) Gegenrecht hält; 
b) zusichert, dass die Daten nur für die Zwecke nach diesem Gesetz 

bearbeitet werden; und 
c) zusichert, dass die Daten nur dann in einem Strafverfahren verwendet 

werden, wenn diese Daten nachträglich nach den Bestimmungen des 
Rechtshilfegesetzes beschafft worden sind. 

4) Die zuständigen Vollzugsorgane können die Daten unter den Vor-
aussetzungen von Abs. 3 auch den Vereinten Nationen bekannt geben. 
Sie können dabei auf das Erfordernis des Gegenrechts verzichten. 

5) Die Bestimmungen des Rechtshilfegesetzes bleiben vorbehalten. 
Strafbare Handlungen nach diesem Gesetz gelten nicht als Verletzung 
von Abgabe-, Monopol-, Zoll- oder Devisenvorschriften oder von Vor-
schriften über die Warenbewirtschaftung oder über den Aussenhandel im 
Sinne von Art. 15 des Rechtshilfegesetzes. 
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VII. Strafbestimmungen 

Art. 21 

Verbrechen und Vergehen 

1) Vom Landgericht wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer vorsätzlich: 
a) ohne entsprechende Bewilligung oder entgegen den in einer Bewilli-

gung festgesetzten Bedingungen oder Auflagen nukleare Güter, ra-
dioaktive Abfälle, doppelt verwendbare Güter oder besondere militä-
rische Güter vermittelt oder damit im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. c 
handelt; 

b) in einem Gesuch Angaben, die für die Erteilung einer Bewilligung 
wesentlich sind, unrichtig oder unvollständig macht oder ein von einem 
Dritten verfasstes Gesuch dieser Art verwendet; 

c) an einen anderen als den in der Bewilligung genannten Empfänger 
oder Bestimmungsort nukleare Güter, radioaktive Abfälle, doppelt 
verwendbare Güter oder besondere militärische Güter vermittelt be-
ziehungsweise vermitteln lässt, liefert oder überträgt; 

d) bei der finanziellen Abwicklung eines illegalen Geschäfts mit nuklea-
ren Gütern, radioaktiven Abfällen, doppelt verwendbaren Gütern 
oder besonderen militärischen Gütern mitwirkt oder dessen Finan-
zierung vermittelt. 

2) Wer die in Abs. 1 bezeichneten Taten gewerbsmässig oder als Mit-
glied einer kriminellen Vereinigung begeht, wird vom Landgericht mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. 

3) Bei fahrlässiger Begehung wird die Strafobergrenze auf die Hälfte 
herabgesetzt. 

Art. 22 

Übertretungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 
100 000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfall mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten bestraft, wer vorsätzlich: 
a) die Auskünfte, die Vorlage von Unterlagen oder den Zutritt zu den 

Geschäftsräumen nach Art. 14 und 15 Abs. 1 verweigert oder in die-
sem Zusammenhang falsche Angaben macht; 
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b) auf andere Weise einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer Aus-
führungsvorschrift, deren Übertretung für strafbar erklärt wird, oder 
einer unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels erlassenen 
Verfügung zuwiderhandelt, ohne dass ein strafbares Verhalten nach 
einem anderen Straftatbestand vorliegt. 

2) Bei fahrlässiger Begehung wird die Strafobergrenze auf die Hälfte 
herabgesetzt. 

3) Die Verjährungsfrist für die Übertretungen nach Abs. 1 beträgt 
fünf Jahre. 

Art. 23 

Verantwortlichkeit 

Werden die Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen 
Person, einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzel-
firma begangen, finden die Strafbestimmungen auf die Personen Anwen-
dung, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen, jedoch 
unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person, der Gesellschaft 
oder der Einzelfirma für die Geldstrafen, Bussen und Kosten. 

Art. 24 

Einziehung 

1) Gegenstände, auf die sich eine Widerhandlung bezieht, und Ge-
genstände, die zu ihrer Begehung verwendet worden oder bestimmt ge-
wesen sind, können eingezogen werden. § 26 des Strafgesetzbuches findet 
Anwendung. 

2) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 353 bis 
357 der Strafprozessordnung. 

Art. 25 

Abschöpfung der Bereicherung 

1) Unrechtmässig erlangte Vermögensvorteile aus Widerhandlungen 
können abgeschöpft werden. Die Bestimmungen der §§ 20 und 20a des 
Strafgesetzbuches finden Anwendung. 
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2) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 353 bis 
357 der Strafprozessordnung. 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 26 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwen-
digen Verordnungen, insbesondere über: 
a) die näheren Voraussetzungen, den Inhalt und das Verfahren zur Er-

teilung von Bewilligungen; 
b) die Gebühren. 

Art. 27 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 10. Dezember 2008 
über die Durchsetzung internationaler Sanktionen in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


